Kirchenasyl

und das im Rechtsstaat?

Unter der Gewalt eines Polizeieinsatzes wurden in Koblenz geborene und aufgewachsene Kinder mit ihren Eltern aus der Kirche geschafft und abtransportiert. Seit elf Jahren hatte die kurdische Familie in Koblenz gelebt. Die Eltern waren 1996 geflohen. Der Vater hatte sich geweigert, als vom türkischen Staat bezahlter ‚Dorfschützer’ im Kampf von Kurden gegen Kurden eingesetzt zu werden.

Der Staat war nicht bereit, Grenzen seiner Macht zu akzeptieren. Er schreckte weder vor der Würde schutzbedürftiger Menschen noch vor einem sakralen Raum zurück. Rechtsstaatlich korrekt wurde Unrecht exekutiert. Mit dem Bruch des Kirchenasyls wird eine Jahrtausende alte Menschheitstradition verletzt. Religiöse Orte gelten als Schutzräume für Menschen in Not. Christliche Kirchen verstehen sich als sakrale Räume. Der heilige Raum ist unantastbar und steht für die Unantastbarkeit des Lebens. Deshalb markiert er eine Grenze staatlicher Macht. Zugleich schützt er das Leben bedrohter Menschen. 

Im Rechtsstaat sei Kirchenasyl überflüssig, argumentieren die Behörden. ‚Im Namen des Gesetzes’ aber wird Europa systematisch zur Festung gegen die Not von Flüchtenden ausgebaut, werden der Sozialstaat abgebaut und die Umverteilung von ‚unten’ nach ‚oben’ betrieben. Dabei entwickelt der Rechtsstaat immer schärfere Instrumente der Repression gegen Menschen, deren Arbeitskraft von den Eigentümern nicht gebraucht wird. Sie werden als belastende Kostenfaktoren und zugleich als Sicherheitsrisiken behandelt

Je mehr der Sozialstaat verabschiedet wird, desto rabiater rüstet der Sicherheitsstaat auf: Militarisierung nach außen und Repression nach innen sind seine Antworten darauf, dass im Kapitalismus immer mehr Menschen für die Verwertung des Kapitals überflüssig gemacht werden. ‚Im Namen des Gesetzes’ werden Eigentümer vor den ‚Überflüssigen’ geschützt.

Die Konstitution des bürgerlichen Rechtsstaates ist eng mit dem Schutz des Eigentums und der Legitimation von Gewalt verbunden. John Lock definiert den Menschen als Eigentümer. Wer die Rechte der Eigentümer verletzt, versetzt sich gegenüber der Ordnung in den Kriegszustand. Dies rechtfertigt den Einsatz „despotischer Gewalt“
. Diese Denkfigur schafft einen kategorialen Rahmen, in dem sich der bürgerliche Rechtsstaat totalisieren und Unrecht als Recht durchsetzen kann.

Eine nicht weniger brisante Denkfigur findet sich bei Max Weber. Er beschreibt die kapitalistische Ökonomie als einen an wirtschaftlichen Sachgesetzen orientierten rationalen Prozess. „Bei Strafe des ... ökonomischen Untergangs“
 sind diese ‚Eigengesetzlichkeiten’ zu beachten. Dagegen hilft auch keine Ethik. Den Gesetzen der Wirtschaft entspricht der Formalismus des Rechts. Hier ist kein Platz für Forderungen nach „materieller Gerechtigkeit“
, die sich am konkreten Fall und an konkreten Personen orientiert. Auf der Strecke bleibt der Mensch als lebendiges Subjekt. Zwar hat sich der bürgerliche Rechtsstaat von feudaler Machtherrlichkeit befreit. „Das Gesetz des Despoten“ wird aber zum „Despotismus der Gesetzlichkeit“
, wenn nur die formale Übereinstimmung mit dem Gesetz einen Akt legitimiert, ohne dass nach den Konsequenzen für das Leben der konkreten Menschen gefragt wird.

Zu den Topoi christlicher Verkündigung gehört die Gesetzeskritik. Gewöhnlich wird sie mit dem Hinweis verbunden, ‚der Mensch’ stehe über dem Gesetz. Die Freiheit gegenüber dem Gesetz wäre heute gegen die ‚Sachgesetze’ der Ökonomie ebenso wie gegenüber dem Formalismus des bürgerlichen Rechtsverständnisses zu aktualisieren. Der Mensch darf nicht dem ‚Gesetz’ geopfert werden.

Und ‚der Mensch’ ist nicht einfach Eigentümer, sondern ein lebendiges körperliches Wesen mit materiellen Bedürfnissen, das - vor allem (formalen) ‚Recht’ - Anerkennung verdient. Das Antlitz des Anderen ruft nach Anerkennung. Es bedeutet „eine unabweisbare Verantwortung, die jeder freien Zustimmung, jedem Pakt, jedem Vertrag vorausgeht“
. Institutionen müssen im Dienst des Lebens der Menschen als körperliche und bedürftige Wesen stehen. Vom Leben abgespalten werden sie zur Tyrannei und richten sich gegen das Leben. 
Von Menschen als körperliche und bedürftige Wesen abstrahiert die bürgerliche Tradition, die im Dienst der Emanzipation der Eigentümer von feudaler Herrschaft steht. Deshalb können ‚in Erfüllung des Gesetzes’ Menschen als bedürftige und körperliche Wesen arm gemacht und abgeschoben werden, können Menschenrechte verletzt und Kriege geführt werden, verkommen die sozialen Menschenrechte zu Wettbewerbshindernissen. Widerspruch und Widerstand sind da angesagt, wo sich das ‚Gesetz’ der Eigentümer über das körperliche und bedürftige menschliche Leben stellt und sein Recht auf Leben und Anerkennung negiert. Dafür steht u.a. auch das Kirchenasyl. Es verteidigt das Leben gegen das ‚Gesetz’.  
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